
Damit Sie flüssig vorankommen:
Die neuen Sicherheitsbestimmungen

Aufgrund der neuen Vorschriften dürfen Flüssigkeiten ab sofort 
nur noch eingeschränkt im Handgepäck mitgeführt werden. Die 
folgenden Hinweise und Bestimmungen helfen Ihnen, Ihre Reise 
entspannt und mit einem sicheren Gefühl anzutreten. Was Sie 
nach der Passkontrolle einkaufen, dürfen Sie nach wie vor mitfüh-
ren (USA-Passagiere: siehe Rückseite). Wir wünschen Ihnen einen 
angenehmen Aufenthalt am Flughafen Zürich. 

 

      
 
 

Geniessen Sie Ihren Einkauf
vor dem Abflug. 

Vor der Passkontrolle
Erlaubt sind Flüssigkeiten von max. 100 ml, die in einem transpa-
renten und verschliessbaren 1-Liter-Plastikbeutel im Handgepäck 
mitgeführt werden. Einkäufe von Flüssigkeiten von über 100 ml, 
müssen mit Ihrem Gepäck aufgegeben werden.

Nach der Passkontrolle 
Sie können ohne Probleme einkaufen. Waren, die Flüssigkeiten 
enthalten, werden nach dem Einkauf versiegelt. Damit gelangen 
Sie ungehindert durch die Sicherheitskontrolle.
> Reisende nach den USA siehe folgender Abschnitt. 

Spezielle Einkaufsbestimmungen für 
Passagiere nach den USA:  

Nach der Sicherheitskontrolle
Sie können in den Gate-Bereichen (E 18 bis E 36) 
uneingeschränkt einkaufen. (Bitte Zollvorschriften beachten.)

Hinweis für Transferpassagiere

Duty-Free-Artikel, die Sie an Bord einer EU- bzw. Schweizer 
Fluggesellschaft (z.B. Swiss International Air Lines) oder bei 
Ihrer Zwischenlandung am Flughafen Zürich eingekauft haben,  
dürfen ohne weiteres mitgeführt werden.
 
Reisen Sie mit einer anderen Fluggesellschaft, erkundigen 
Sie sich nach deren aktuellen Sicherheitsbestimmungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.flughafen-zuerich.ch
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NEU: Flüssigkeiten nur noch eingeschränkt im Handgepäck
Produkte, die Flüssigkeiten, Gels oder vergleichbare Substanzen 
enthalten, dürfen nur noch in Grössen von max. 100 ml (= 1 Dezi-
liter) im Handgepäck mitgeführt werden.

NEU: Im transparenten, wiederverschliessbaren Plastikbeutel
Die Produkte müssen in einen transparenten, wiederverschliess-
baren 1-Liter-Plastikbeutel verpackt werden. Pro Person darf nur 
1 Plastikbeutel im Handgepäck mitgeführt werden.



Optimale Vorbereitung fürs Check-in:  

• Nur das Nötigste ins Handgepäck
   Je mehr Sie im aufgegebenen Gepäck unterbringen, desto
   besser. Nehmen Sie nur das Nötigste ins Flugzeug mit. 
   Gefährliche Güter gehören nicht ins Handgepäck (siehe auch
   Liste «Gefährliche Güter»).  

• Flüssigkeiten ins aufgegebene Gepäck
   Packen Sie Produkte, die Flüssigkeiten enthalten, nach Mög-
   lichkeit in Ihr Gepäck und geben Sie es am Check-in-Schalter
   auf. Erlaubt sind max. 2 Liter.

• Einkaufen vor dem Check-in
   Wenn Sie noch vor dem Check-in Waren einkaufen, insbeson-
   dere Produkte, die Flüssigkeiten enthalten, packen Sie diese
   ebenfalls in Ihr Gepäck, das Sie am Check-in-Schalter aufgeben.

• Spezielle Massnahmen
   Vergewissern Sie sich, ob es bei Ihrer Fluggesellschaft spezielle
   Sicherheitsmassnahmen gibt, die zu befolgen sind.

Damit Sie Ihre Reise entspannt antreten können, empfehlen wir 
Ihnen, sich 20 Minuten früher als gewohnt am Flughafen Zürich 
einzufinden. Sicherheitsmassnahmen werden generell über 
die Passagiergebühren refinanziert. Voraussichtlich führen die 
neuen Massnahmen zu Anpassungen.

Schneller durch die Sicherheitskontrolle:

Um Wartezeiten zu vermeiden, legen Sie den Plastikbeutel, 
sowie elektronische Geräte, metallische Gegenstände, Schlüssel, 
Portemonnaies, Handys, Jacken und Mäntel in den Behälter an 
der Sicherheitskontrolle.

Achtung: Laptops sind von der Schutzhülle zu trennen und ein-
zeln in einen separaten Behälter zu legen.

Ohne Plastikbeutel erlaubt sind:

Medikamente und Spezialnahrung, die während des 
Fluges an Bord benötigt werden, können ausserhalb des 
Plastikbeutels transportiert werden.

		     

 

1-Liter-Plastikbeutel sind überall im Handel erhältlich. 
Der Beutel muss mittels Druck- oder Zipverschluss wiederver-
schliessbar sein. Schnur, Gummiband o.a. sind nicht erlaubt.

Druck- oder Zipverschluss

Plastikbeutel:

• Volumen max. 1 Liter

• wiederverschliessbar 

• transparent 

Zum Beispiel:
• Babynahrung für mitreisende Babys
• Medikamente (wie Insulin)  
• Kochsalzlösungen 
   (wie Augentropfen usw.)
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